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ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

Mag.a des. ind. Julia Kabelka
Gendarmeriestraße 35/8
9073 Klagenfurt am Wörthersee.

hello@wdy.studio
+43 660/38 66 214

im Folgenden als „Agentur“ bezeichnet.

GELTUNG

Für den Geschäftsverkehr der Agentur gelten ausschließlich die nachstehenden Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen. Die Vertragspartner*innen der Agentur wird nachfolgend „Kundin*“ genannt. 
Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind verbindlich für den gesamten gegenwärtigen und künftigen 
Geschäftsverkehr der Agentur, auch wenn darauf nicht ausdrücklich Bezug genommen wird. 

Maßgeblich ist jeweils die zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses gültige Fassung. Abweichungen von diesen 
sowie sonstige ergänzende Vereinbarungen mit der Kundin sind nur wirksam, wenn sie von der Agentur 
schriftlich bestätigt werden.

Nebenabreden, Vorbehalte, Änderungen oder Ergänzungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
bedürfen zu ihrer Gültigkeit der Schriftform; das gilt auch für das Abweichen vom Schriftformerfordernis.

Von diesen Geschäftsbedingungen abweichende oder ergänzende Regelungen – insbesondere allgemeine 
Geschäftsbedingungen der Kundin* – werden, selbst bei Kenntnis, nicht akzeptiert, und widerspricht die 
Agentur diesen ausdrücklich, sofern nicht im Einzelfall schriftlich anderes vereinbart wird. Eines weiteren 
Widerspruchs gegen derartige Regelungen durch die Agentur bedarf es nicht.

Änderungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen werden der Kundin bekannt gegeben und gelten als 
vereinbart, wenn die Kundin* den geänderten AGB nicht schriftlich binnen 14 Tagen widerspricht; auf die 
Bedeutung des Schweigens wird die Kundin in der Verständigung ausdrücklich hingewiesen.

Sollten einzelne Bestimmungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen unwirksam sein, so berührt dies 
die Verbindlichkeit der übrigen Bestimmungen und der unter ihrer Zugrundelegung geschlossenen Verträge 
nicht. Die unwirksame Bestimmung ist durch eine wirksame, die ihr dem Sinn und Zweck am nächsten 
kommt, zu ersetzen.

ANGEBOT UND VERTRAGSABSCHLUSS

Die Angebote der Agentur sind freibleibend, soweit sie nicht ausdrücklich als verbindlich bezeichnet werden. 
Auf der Grundlage dieses Angebots erteilt die Kundin der Agentur danach einen Auftrag, an den er/sie 
zumindest 14 Tage gebunden ist. Der Vertrag kommt erst dann zustande, wenn die Agentur den von der 
Kundin* erteilten Auftrag angenommen hat.

LEISTUNGSUMFANG, AUFTRAGSABWICKLUNG UND MITWIRKUNGSPFLICHTEN DES KUNDEN

Der Umfang der zu erbringenden Leistungen ergibt sich aus der Leistungsbeschreibung im Angebot der 
Agentur oder der danach noch ergehenden Auftragsbestätigung der Agentur. Nachträgliche Änderungen 
des Leistungsinhaltes bedürfen der schriftlichen Bestätigung durch die Agentur. Innerhalb des von der 
Kundin* vorgegeben Rahmens besteht bei der Erfüllung des Auftrages Gestaltungsfreiheit der Agentur.
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Alle Leistungen der Agentur (insbesondere alle Vorentwürfe, Skizzen, Reinzeichnungen, Bürstenabzüge, 
Blaupausen, Kopien, Farbabdrucke und elektronische Dateien) werden zunächst in nicht weiterverarbeitbarer 
Form an die Kundin* übermittelt, sind von ihr zu überprüfen und binnen fünf Werktagen ab Eingang bei der 
Kundin freizugeben. Nach Verstreichen dieser Frist ohne Rückmeldung oder begründete Ablehnung der 
Kundin* gelten sie als von der Kundin* genehmigt.

Sobald die Leistungen der Agentur genehmigt wurden / als genehmigt gelten, gilt die Leistung als erbracht 
und ist die Agentur zur Rechnungslegung berechtigt. Erst nach ordnungsgemäß erfolgter Bezahlung der 
Rechnung wird die Agentur die Unterlagen in weiterverarbeitbarer Form zur Verfügung stellen. 

Die Kundin* wird der Agentur unverzüglich und vollständig alle Informationen und Unterlagen zugänglich 
machen, die für die Erbringung der Leistung erforderlich sind. Er wird sie von allen Umständen informieren, 
die für die Durchführung des Auftrages von Bedeutung sind, auch wenn diese erst während der 
Durchführung des Auftrages bekannt werden. Die Kundin* trägt den Aufwand, der dadurch entsteht, dass 
Arbeiten infolge seiner unrichtigen, unvollständigen oder nachträglich geänderten Angaben von der Agentur 
wiederholt werden müssen oder verzögert werden. 

Die Kundin* ist weiters verpflichtet, die für die Durchführung des Auftrages zur Verfügung gestellten 
Unterlagen (Fotos, Logos etc.) auf allfällige Urheber-, Marken-,Kennzeichenrechte oder sonstige Rechte 
Dritter zu prüfen.

Die Agentur haftet nicht wegen einer Verletzung derartiger Rechte. Wird die Agentur wegen einer solchen 
Rechtsverletzung von einem Dritten in Anspruch genommen, so hält die Kundin* die Agentur schad- und 
klaglos. Sie hat ihr sämtliche Nachteile zu ersetzen, die ihr durch eine Inanspruchnahme Dritter entstehen.

SOCIAL MEDIA KANÄLE

Die Agentur weist die Kundin* vor Vertragsabschluss ausdrücklich darauf hin, dass die Anbieter von „Social-
Media-Kanälen“ (z.B. Facebook, im Folgenden kurz: Anbieter*innen) es sich in ihren Nutzungsbedingungen 
vorbehalten, Werbeanzeigen und -auftritte aus beliebigem Grund abzulehnen oder zu entfernen. 
Die Anbieter*innen sind demnach nicht verpflichtet, Inhalte und Informationen an die Nutzer*innen 
weiterzuleiten. Es besteht daher das von der Agentur nicht kalkulierbare Risiko, dass Werbeanzeigen und 
-auftritte grundlos entfernt werden. Im Fall einer Beschwerde einer anderen Nutzer*in wird zwar von 
den Anbieter*innen die Möglichkeit einer Gegendarstellung eingeräumt, doch erfolgt auch in diesem Fall 
eine sofortige Entfernung der Inhalte. Die Wiedererlangung des ursprünglichen, rechtmäßigen Zustandes 
kann in diesem Fall einige Zeit in Anspruch nehmen. Die Agentur arbeitet auf der Grundlage dieser 
Nutzungsbedingungen der Anbieter*innen, auf die sie keinen Einfluss hat, und legt diese auch dem Vertrag 
mit der Kundin* zu Grunde. Ausdrücklich anerkennt die Kundin* mit dem Vertragsabschluss, dass diese 
Nutzungsbedingungen die Rechte und Pflichten eines allfälligen Vertragsverhältnisses (mit-)bestimmen. 
Die Agentur beabsichtigt, den Vertrag mit der Kundin nach bestem Wissen und Gewissen auszuführen und 
die Richtlinien von „Social Media Kanälen“ einzuhalten. Aufgrund der derzeit gültigen Nutzungsbedingungen 
und der einfachen Möglichkeit jeder Nutzer*in, Rechtsverletzungen zu behaupten und so eine Entfernung 
der Inhalte zu erreichen, kann die Agentur aber nicht dafür einstehen, dass die beauftragte Kampagne auch 
jederzeit abrufbar ist.

BEAUFTRAGUNG DRITTER

Die Agentur ist nach freiem Ermessen berechtigt, ihre Leistungen selbst auszuführen, sich bei der 
Erbringung von vertragsgegenständlichen Leistungen Dritter zu bedienen und/oder ihre Leistungen zu 
substituieren.

Die Beauftragung der für die Leistungserbringung notwendigen Dritten erfolgt stets im eigenen Namen und 
ist im angebotenen Honorar bereits enthalten. Die Agentur wird diesen Dritten sorgfältig auswählen und 
darauf achten, dass dieser über die erforderliche fachliche Qualifikation verfügt.
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Die Kundin* wird die Agentur für sämtliche Schäden und Nachteile gegenüber diesen Dritten, die ihr 
aufgrund eines gesetz- und/oder vertragswidrigen Verhaltens der Kundin entstehen schad- und klaglos zu 
halten. 

TERMINE

Die Leistungsfristen und -termine sind, falls sie nicht ausdrücklich als verbindlich vereinbart wurden, 
unverbindlich und verstehen sich immer als voraussichtlicher Zeitpunkt der Leistungserbringung. 
Unverbindliche Leistungsfristen und -termine werden von der Agentur nach Möglichkeit eingehalten, deren 
Überschreitung löst jedoch keinerlei Rechtsfolgen aus. Sämtliche übrigen Regelungen dieser Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen, dies sich auf Termine und Fristen beziehen, gehen von verbindlichen Fristen und 
Termine aus. 

Befindet sich die Agentur in Verzug, so kann die Kundin* vom Vertrag erst dann zurücktreten, nachdem 
sie der Agentur schriftlich eine angemessene Nachfrist von zumindest 14 Tagen gesetzt hat und diese 
fruchtlos verstrichen ist. Diese 14-tägige Frist beginnt mit dem Zugang der Aufforderung bei der 
Agentur. Schadenersatzansprüche der Kundin* wegen Nichterfüllung oder Verzug sind ausgeschlossen, 
ausgenommen bei Nachweis von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit.

Verzögerungen aus Gründen, die nicht in der Sphäre der Agentur liegen, entbinden die Agentur jedenfalls 
von der Einhaltung des vereinbarten Termins. Dies gilt jedenfalls wenn, wenn sich die Kundin* mit den 
ihr obliegenden, zur Leistungserfüllung notwendigen Mitwirkungsverpflichtungen in Verzug befindet. Die 
jeweiligen Termine verschieben sich in diesem Sinn im Ausmaß, der entstandenen Verzögerung, ohne, dass 
es einer weiteren Erklärung bedarf.

RÜCKTRITT VOM VERTRAG

Die Agentur ist insbesondere zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt, wenn die Ausführung der Leistung 
aus Gründen, die die Kundin* zu vertreten hat, unmöglich ist oder trotz der Setzung einer angemessenen 
Nachfrist weiter verzögert wird, wenn berechtigte Bedenken hinsichtlich der Bonität der Kundin* bestehen 
und diese auf Begehren der Agentur weder Vorauszahlungen leistet noch vor der Leistungserbringung der 
Agentur eine taugliche Sicherheit leistet. 

Die Kundin ist insbesondere dann berechtigt, den Vertrag aufzulösen, wenn die Agentur fortgesetzt, trotz 
schriftlicher Abmahnung mit einer angemessenen Nachfrist von zumindest 14 Tagen zur Behebung des 
Vertragsverstoßes gegen wesentliche Bestimmungen aus dem Vertragsverhältnis verstößt.

HONORAR

Sofern im konkreten Vertragsverhältnis nicht abweichende Vereinbarungen getroffen wurden, wird als 
Abgeltung für die Leistungen der Agentur ein Pauschalhonorar vereinbart. 

Sollte es zu von der Kundin* beauftragten oder genehmigten Änderungen der Leistungserbringung kommen, 
sind diese nach den im Angebot festgelegten Stundenaufwänden abzurechnen und zu bezahlen. 

Der Honoraranspruch der Agentur für erbrachte Leistungen entsteht, sobald diese von der Kundin* 
freigeben wurden beziehungsweise als freigegeben gelten.

Die Agentur ist stets berechtigt, zur Deckung ihres Aufwandes angemessene Vorschüsse zu verlangen. Vor 
Bezahlung der verlangten Vorschüsse ist die Agentur nicht zur Leistungserbringung verpflichtet. 
Die Agentur ist nach einer Vertragsdauer von sechs Monaten erstmals berechtigt, Abschlagsrechnungen zu 
legen. Die weiteren Abschlagsrechnungen können in keinen geringeren Abständen als einem Quartal gelegt 
werden. 
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Die Agentur ist nach einer Vertragsdauer von sechs Monaten erstmals berechtigt, Abschlagsrechnungen zu 
legen. Die weiteren Abschlagsrechnungen können in keinen geringeren Abständen als einem Quartal gelegt 
werden. 

Das Honorar versteht sich Netto zuzüglich der Umsatzsteuer in gesetzlicher Höhe. Mangels Vereinbarung 
im Einzelfall hat die Agentur für die erbrachten Leistungen und die Überlassung der urheber- und 
kennzeichenrechtlichen Nutzungsrechte Anspruch auf Honorar in der marktüblichen Höhe.

Sämtliche Leistungen der Agentur, die nicht ausdrücklich durch das vereinbarte Honorar abgegolten sind, 
werden gesondert entlohnt. Alle der Agentur erwachsenden, nicht vom Honorar erfassten Barauslagen sind 
von der Kundin* zu ersetzen.

Ein Kostenvoranschlag wird von der Agentur nach bestem Fachwissen erstellt, es kann jedoch keine Gewähr 
für die Richtigkeit übernommen werden. Sollten sich nach Vertragsabschluss Kostenerhöhungen im Ausmaß 
von mehr als 15 % ergeben, so wird die Agentur die Kundin* unverzüglich verständigen. Handelt es sich 
um unvermeidliche Kostenüberschreitungen von weniger als 15 %, ist eine gesonderte Verständigung nicht 
erforderlich und können diese Kosten ohne Weiteres in Rechnung gestellt werden. Kostenvoranschläge sind 
entgeltlich. 

Wenn die Kundin* in Auftrag gegebene Arbeiten ohne Einbindung der Agentur einseitig ändert oder 
vom Vertrag zurücktritt, hat sie der Agentur die bis dahin erbrachten Leistungen entsprechend der 
Honorarvereinbarung im Angebot zu vergüten und alle angefallenen Kosten zu erstatten. Sofern der Rücktritt 
nicht durch eine grob fahrlässige oder vorsätzliche Pflichtverletzung der Agentur begründet ist, hat die 
Kundin* der Agentur darüber hinaus das gesamte für diesen Auftrag vereinbarte Honorar zu erstatten, 
wobei die Anrechnungsvergütung des § 1168 AGBG ausgeschlossen wird. 

Es wird ausdrücklich Wertbeständigkeit der Honorarforderung vereinbart. Als Maß der Berechnung der 
Wertbeständigkeit dient der vom Österreichischen Statistischen Zentralamt monatlich verlautbarte 
Verbraucherpreisindex (VPI 2015 = 100) oder ein an seine Stelle tretender Index. Als Bezugsgröße für den 
Vertrag dient die für den Monat des Vertragsabschlusses errechnete Indexzahl. Schwankungen der Indexzahl 
nach oben oder unten bis ausschließlich 2% bleiben unberücksichtigt. Dieser Spielraum ist bei jedem 
Überschreiten nach oben/unten neu zu berechnen, wobei stets die erste außerhalb des jeweils geltenden 
Spielraums gelegene Indexzahl die Grundlage sowohl für die Neufestsetzung des Forderungsbetrages als 
auch für die Berechnung des neuen Spielraumes zu bilden hat. Die sich so ergebenden Beträge sind auf eine 
Dezimalstelle aufzurunden.

ZAHLUNG

Die Rechnungen der Agentur werden ohne Abzug binnen 14 Tagen nach Erhalt der Rechnung zur Zahlung 
fällig, sofern nicht im Einzelfall besondere Zahlungsbedingungen schriftlich vereinbart werden.

Bei Zahlungsverzug der Kundin* gelten die gesetzlichen Verzugszinsen in der für Unternehmergeschäfte 
geltenden Höhe. Weiters verpflichtet sich die Kundin* für den Fall des Zahlungsverzugs, der Agentur die 
entstehenden Mahn- und Inkassospesen, soweit sie zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung notwendig 
sind, zu ersetzen. Dies umfasst jedenfalls die Kosten zweier Mahnschreiben in marktüblicher Höhe von 
derzeit zumindest € 20,00 je Mahnung sowie eines Mahnschreibens einer mit der Eintreibung beauftragten 
Rechtsanwält*in. Die Geltendmachung weitergehender Rechte und Forderungen bleibt davon unberührt.

Im Falle des Zahlungsverzuges der Kundin* kann die Agentur sämtliche, im Rahmen anderer mit der Kundin* 
abgeschlossener Verträge, erbrachten Leistungen und Teilleistungen sofort fällig stellen.

Während sich die Kundin* im Zahlungsverzug befindet, ist die Agentur bis zur Begleichung des 
gesamten aushaftenden Betrages nicht verpflichtet, weitere Leistungen zu erbringen und ihre bisherigen 
Leistungen zurückzuhalten. Die Verpflichtung zur Entgeltzahlung durch die Kundin* bleibt von diesem 
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Zurückbehaltungsrecht unberührt.
Wurde die Bezahlung in Raten vereinbart, tritt im Fall der nicht fristgerechten Zahlung Terminsverlust ein und 
werden sämtliche aushaftenden Beträge binnen fünf Tagen zur Zahlung fällig. 

Die Kundin* ist nicht berechtigt, mit eigenen Forderungen gegen Forderungen der Agentur aufzurechnen, 
außer die Forderung der Kundin* wurde von der Agentur schriftlich anerkannt oder gerichtlich festgestellt.

VORVERTRAGLICHES VERTRAGSVERHÄLTNIS 

Hat die Kundin* die Agentur vorab bereits eingeladen, ein Konzept, eine Präsentation oder Ähnliches 
zu erstellen, so gelten für den Fall, dass die Agentur dieser Einladung noch vor dem formalen 
Vertragsabschluss im Sinne dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen nachkommt, die nachstehenden 
Regelungen:

Bereits durch die Einladung und die Annahme der Einladung durch die Agentur treten die Kundin* 
und die Agentur in ein Vertragsverhältnis. Auch diesem Vertragsverhältnis liegen diese Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen zu Grunde.

Die Kundin* anerkennt, dass die Agentur bereits mit der zu diesem Zeitpunkt kostenintensive Vorleistungen 
erbringt.

Für derartige Leistungen steht der Agentur ein angemessenes Honorar zu, das mangels Vereinbarung 
zumindest den gesamten Personal- und Sachaufwand der Agentur für die tatsächlich erbrachten Leistungen 
abdeckt.

Erhält die Agentur nach der Erstellung des Konzepts oder der Abhaltung der Präsentation tatsächlich 
keinen Auftrag, so bleiben alle Leistungen der Agentur, insbesondere das Konzept selbst, die 
Präsentationsunterlagen und deren Inhalt im Eigentum der Agentur; die Kundin* ist nicht berechtigt, diese 
– in welcher Form auch immer – weiter zu nutzen; die Unterlagen sind vielmehr unverzüglich der Agentur 
zurückzustellen. Die Weitergabe von Präsentationsunterlagen an Dritte sowie deren Veröffentlichung, 
Vervielfältigung, Verbreitung oder sonstige Verwertung ist ohne ausdrückliche Zustimmung der Agentur 
nicht zulässig.

Die Kundin* erwirbt grundsätzlich erst dann etwaige Verwertungs- und Nutzungsrechte an den erbrachten 
Leistungen der Agentur, sofern er hierfür ein angemessenen, von der Agentur im Einzelnen festzusetzendes 
Honorar bezahlt. Werden die im Zuge der Einladung erbrachten Leistungen der Agentur durch die Kundin* 
nicht oder nicht entsprechend den Vorgaben der Agentur bezahlt, so ist die Agentur berechtigt, diese 
Leistungen anderweitig zu verwenden.

Sofern die Kundin* der Meinung ist, dass die von der Agentur erbrachten Leistungen, nicht werthaft waren 
und die Agentur sohin nicht verdienstlich wurde, hat sie dies der Agentur binnen einer angemessenen Frist, 
spätestens aber binnen 14 Tagen, nach dem Tag der Leistungserbringung schriftlich unter Angabe einer 
entsprechenden Begründung mitzuteilen. 

Erfolgt keine derartige Mitteilung, so gehen die Vertragsparteien davon aus, dass die Agentur für die Kundin* 
jedenfalls verdienstlich wurde.

NUTZUNGS-, EIGENTUMS- UND URHEBERRECHT

Sofern nicht Abweichendes vereinbart wird, bleiben alle Leistungen der Agentur - auch einzelne Teile 
daraus – stets im Eigentum der Agentur. Sofern nicht Abweichendes vereinbart wurde, gilt für sämtliche 
Leistungen der Agentur der uneingeschränkte Schutz des Urheberrechts. Die Kundin* erwirbt durch 
Zahlung des Honorars das Recht der Nutzung für den vereinbarten Verwendungszweck und im vereinbarten 
Umfang. Der Erwerb von Nutzungs- und Verwertungsrechten an Leistungen der Agentur setzt in jedem 
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Fall die vollständige Bezahlung der von der Agentur dafür in Rechnung gestellten Honorare voraus. Nutzt 
die Kundin* bereits vor diesem Zeitpunkt die Leistungen der Agentur, so beruht diese Nutzung auf einem 
jederzeit widerrufbaren Leihverhältnis. 

An den Leistungen der Agentur werden, soweit nicht anders schriftlich vereinbart, die uneingeschränkten 
Nutzungsrechte zur Vervielfältigung und Verwendung erst nach vollständiger Bezahlung der in Rechnung 
gestellten Verträge eingeräumt. 

Eine Weitergabe der Nutzungsrechte an Dritte bedarf der schriftlichen Vereinbarung zwischen der Agentur 
und der Kundin*. 

Änderungen beziehungsweise Bearbeitungen von Leistungen der Agentur, wie insbesondere deren 
Weiterentwicklung durch die Kundin* oder durch für diesen tätige Dritte, sind nur mit ausdrücklicher 
Zustimmung der Agentur und - soweit die Leistungen urheberrechtlich geschützt sind - der Urheber*in 
zulässig. Jede vollständige oder teilweise Nachahmung ist unzulässig. 

Für die Nutzung von Leistungen der Agentur, die über den ursprünglich vereinbarten Zweck und 
Nutzungsumfang hinausgeht, ist - unabhängig davon, ob diese Leistung urheberrechtlich geschützt ist - die 
Zustimmung der Agentur erforderlich. Diese Zustimmung wird lediglich dann erteilt, wenn der Agentur eine 
gesonderte angemessene Vergütung dafür bezahlt wird.

Für die Nutzung von Leistungen der Agentur ist nach Beendigung des Vertragsverhältnisses unabhängig 
davon, ob diese Leistung urheberrechtlich geschützt ist oder nicht, ebenfalls die Zustimmung der Agentur 
notwendig.

Für Nutzungen nach Ablauf des Vertragsverhältnisses steht der Agentur im ersten Jahr nach Vertragsende 
ein Anspruch auf die volle im abgelaufenen Vertrag vereinbarte Vergütung zu. Im zweiten beziehungsweise 
dritten Jahr nach Ablauf des Vertrages gebührt ihr nur mehr die Hälfte beziehungsweise ein Viertel der 
vereinbarten Vergütung. Ab dem vierten Jahr nach Vertragsende ist keine Vergütung mehr zu zahlen.

Die Kundin* haftet der Agentur für jede widerrechtliche Nutzung ihrer Leistungen mit einem Betrag in 
doppelter Höhe des für diese Nutzung angemessenen Honorars, zumindest aber in doppelter Höhe des 
ursprünglich vereinbarten Honorars. Sollte es bei der Agentur durch die widerrechtliche Nutzung zu 
darüberhinausgehenden Schäden kommen, können diese jedenfalls gesondert geltend gemacht werden.

KENNZEICHNUNG

Die Kundin* hat, sofern nicht ausdrücklich schriftlich anders vereinbart, auf sämtlichen Ergebnissen 
der Leistung der Agentur auf diese als Urheber*in hinzuweisen, ohne dass der Kundin* dafür ein 
Entgeltanspruch zusteht. 

Die Agentur ist berechtigt, auf allen Werbemitteln und bei allen Werbemaßnahmen auf die Agentur und 
allenfalls auf die Urheber*in hinzuweisen, ohne dass der Kundin* dafür ein Entgeltanspruch zusteht.

Die Agentur ist vorbehaltlich des jederzeit möglichen, schriftlichen Widerrufs der Kundin* dazu berechtigt, 
auf eigenen Werbeträgern und insbesondere auf ihrer Internet-Website mit Namen und Firmenlogo auf die 
zur Kundin* bestehende oder vormalige Geschäftsbeziehung hinzuweisen.

VERTRAULICHKEIT

Die Agentur verpflichtet sich, über die ihr bekanntwerdenden Einzelheiten des Geschäftsbetriebes der 
Kundin gegenüber Dritten Stillschweigen zu bewahren. Die Agentur kann von dieser Verpflichtung nur durch 
Anweisung der Kundin entbunden werden, wenn die Erfüllung des Auftrags gerade eine Mitteilung über 
vertrauliche Einzelheiten erforderlich macht.
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GEWÄHRLEISTUNG / SCHADENERSATZ

Die Kundin* hat allfällige Reklamationen unverzüglich, jedenfalls binnen sieben Tagen nach 
Leistungserbringung durch die Agentur beziehungsweise binnen sieben Tagen nach Bekanntwerden des 
Mangels schriftlich zu erstatten und zu begründen, widrigenfalls sämtliche Ansprüche auf Gewährleistung, 
Schadenersatz wegen des Mangels selbst sowie aus einem Irrtum über die Mangelhaftigkeit nicht mehr 
geltend gemacht werden können. 

Im Fall berechtigter und rechtzeitiger Reklamation steht der Kundin* zunächst ausschließlich das Recht 
auf Verbesserung der Leistung durch die Agentur zu. Diesfalls werden die Mängel in angemessener Frist 
behoben, wobei die Kundin* der Agentur alle zur Untersuchung und Mängelbehebung erforderlichen 
Maßnahmen zu ermöglichen hat. Die Agentur ist berechtigt, die Verbesserung der Leistung zu verweigern, 
wenn diese unmöglich ist oder für die Agentur mit einem unverhältnismäßigen Aufwand verbunden ist. In 
diesem Fall stehen der Kundin* die gesetzlichen Wandlungs- und Minderungsrechte zu.

Die Gewährleistungsfrist beträgt sechs Monate ab Lieferung/Leistung. Das Recht zum Regress gegenüber 
der Agentur gemäß § 933b Abs 1 AGBG erlischt ein Jahr nach erbrachter Leistung. Die Kundin* ist nicht 
berechtigt, Zahlungen wegen Bemängelungen zurückzuhalten. Die Vermutungsregelung des § 924 AGBG 
wird ausgeschlossen.

Die Anwendung des § 924 ABGB wird ausdrücklich ausgeschlossen. Das Vorleigen des Mangels im 
Zeitpunkt der Übergabe, der Zeitpunkt der Feststellung des Mangels und dessen Rechtzeitigkeit sind 
allesamt von der Kundin* zu beweisen. 

Die Agentur ist im Rahmen ihrer Leistungserbringung lediglich im Rahmen des ihr Zumutbaren 
verpflichtet, ihre Leistungen auf eine rechtliche, insbesondere wettbewerbs-, marken-, urheber- und 
verwaltungsrechtliche Zulässigkeit zu prüfen und wird in diesem Sinn lediglich eine Grobprüfung 
vornehmen. 

Für Inhalte, die von der Kundin* vorgegeben beziehungsweise genehmigt wurden hat die Agentur ebenso 
wenig einzustehen, wie in Fällen, in denen sie einer allenfalls bestehenden Warnpflicht nachgekommen ist. 

Schadenersatzansprüche der Kundin* für Sach- oder Vermögensschäden, gleichgültig ob es sich um 
unmittelbare oder mittelbare Schäden, entgangenen Gewinn oder Mangelfolgeschäden, Schäden wegen 
Verzugs, Unmöglichkeit, positiver Forderungsverletzung, Verschuldens bei Vertragsabschluss, wegen 
mangelhafter oder unvollständiger Leistung handelt, sind ausgeschlossen, soweit sie nicht auf Vorsatz 
oder grober Fahrlässigkeit der Agentur beruhen. Das Vorliegen von grober Fahrlässigkeit hat die Kundin* zu 
beweisen.

Schadenersatzansprüche verfallen nach sechs Monaten ab Kenntnis des Schadens und des Schädigers, 
jedenfalls aber nach drei Jahren nach der entsprechenden Verletzungshandlung der Agentur.  

Schadenersatzansprüche sind der Höhe nach mit dem Auftragswert exklusive Steuern begrenzt.

DATENSCHUTZ

Um den Vertrag erfüllen zu können, stellt die Kundin* der Agentur die naturgemäß dafür erforderlichen Daten 
gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO zur Verfügung. Auch für vorvertragliche Leistungen sind eine Reihe von 
personenbezogenen Daten erforderlich, ohne diese die Agentur den Vertrag mit der Kundin* nicht erfüllen 
kann. Folgende Daten sind erforderlich und werden von der Kundin* zur Verfügung gestellt:

- Name (Vor- und Nachname oder Firmenbezeichnung)
- Anschrift (Straße, Hausnummer, PLZ, Ort)
- Kontaktdaten (Telefonnummer, E-Mailadresse)
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- Ansprechpartner*in (Name, Kontaktdaten)
- UID-Nummer bei Firmenkund*innen
- Die für den Auftrag im jeweiligen Umfang notwendigen Daten

Die Kundin* stellt, bei einer Übermittlung von personenbezogener Daten von Dritten an die Agentur die 
Rechtmäßigkeit gemäß Art. 6 DSGVO sicher. Die datenschutzrechtliche Information der Verarbeitung durch 
die Agentur gemäß Art. 13 und Art 14. DSGVO, ist unter https://www.wdy.studio/privacy-policy jederzeit 
abrufbar und wurde von der Kundin gelesen und verstanden.

ANZUWENDENDES RECHT

Der Vertrag und alle daraus abgeleiteten wechselseitigen Rechte und Pflichten sowie Ansprüche zwischen 
der Agentur und der Kundin* unterliegen dem österreichischen materiellen Recht unter Ausschluss seiner 
Verweisungsnormen und unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.

ERFÜLLUNGSORT UND GERICHTSSTAND

Erfüllungsort ist der Sitz der Agentur WDY Studio. Bei Versand geht die Gefahr auf die Kundin* über, sobald 
die Agentur die Ware dem von ihr gewählten Beförderungsunternehmen übergeben hat.

Als Gerichtsstand für alle sich zwischen der Agentur und der Kundin* ergebenden Rechtsstreitigkeiten 
im Zusammenhang mit diesem Vertragsverhältnis wird das für den Sitz der Agentur sachlich zuständige 
Gericht vereinbart. Ungeachtet dessen ist die Agentur berechtigt, die Kundin* an ihrem allgemeinen 
Gerichtsstand zu klagen.

Soweit in diesem Vertrag auf natürliche Personen bezogene Bezeichnungen nur in weiblicher* Form 
angeführt sind, beziehen sie sich auf FLINTA* und Männer in gleicher Weise. Bei der Anwendung der 
Bezeichnung auf bestimmte natürliche Personen ist die jeweils geschlechtsspezifische Form zu verwenden.
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